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Titel: Weinbau - Warnmeldung Nr. 5/2023 ARZ 
AMERIKANISCHE REBZIKADE: 

Erste Larven des dritten Larvenstadiums werden in die er Woche 
(25. Kalenderwoche) im Zuge der Monitoringmaßnahmen des 
Landes Steiermark erwartet. Die Larven können ab diesem Stadium 
die Quarantänekrankheit Grapevine flavescence doree (GFD, 
Goldgelbe Vergilbung) übertragen. Da das Zikadenauftreten im 
Vergleich zu den letzten Jahren deutlich stärker ist sind somit 
Bekämpfungsmaßnahmen gemäß §§ 5 (2) und 9 (2) der Verordnung 
zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade (ARZ) und der 
Goldgelben Vergilbung der Rebe, LGBI.Nr. 35/2010 idF LGBI.Nr.
40/2023, im gesamten Verbreitungsgebiet durchzuführen.

Verbreitungsgebiet: 

Weinbaureferat 

Leibnitz, 19. Juni 2023 

Das Verbreitungsgebiet der ARZ umfasst folgende Gemeinden in den jeweiligen Bezirken: 

Bezirk Deutschlandsberg: alle Gemeinden des Bezirkes Deutschlandsberg 

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Gemeinden Bad Blumau, Bad Loipersdorf, Bad Waltersdorf, Buch-Sankt 
Magdalena, Burgau, Ebersdorf, Feistritztal, Fürstenfeld, Großsteinbach, Großwilfersdorf, Hartberg, 
Hartberg-Umgebung, Hartl, Ilz, Kaindorf, Neudau, Ottendorf an der Rittschein, Pöllau, Pöllauberg, Rohr 
bei Hartberg, Söchau, St. Johann in der Haide und Stubenberg 

Bezirk Leibnitz: alle Gemeinden des Bezirkes Leibnitz 

Bezirk Südoststeiermark: alle Gemeinden des Bezirkes Südoststeiermark 

Bezirk Voitsberg: Gemeinden Krottendorf-Gaisfeld, Ligist, Mooskirchen und Söding-St. Johann 

Bezirk Weiz: Gemeinden Gersdorf an der Feistritz, Gleisdorf, Hofstätten an der Raab, Ilztal, Markt 
Hartmannsdorf, Pischelsdorf am Kulm, St. Margarethen an der Raab und Sinabelkirchen. 

Durchführung der einzelnen Bekämpfungsmaßnahmen: 

Gemäß integriertem Pflanzenschutz bewirtschaftete Weingärten und Vermehrungsflächen und 
nach der ÖPUL-Maßnahme "Verzicht auf Insektizide bei Wein und Hopfen" arbeitende Betriebe: 
Eine Behandlung ist ab Ende der Blüte bis spätestens 6. Juli 2023 wahlweise mit einem der folgenden
gegen Rebzikaden zugelassenen Pflanzenschutzmitteln durchzuführen: Sivanto Prime (0,5 1/ha) oder 
Movento 100 SC (0,7 1/ha)! Registrierungsauflagen beachten: Sivanto Prime darf max. einmal in zwei
Jahren und Movento 100 SC darf max. zweimal pro Jahr eingesetzt werden! 

Movento sollte nicht in Mischung mit anderen Präparaten ausgebracht werden (nur Soloanwendung!). Das 
Mittel wirkt auf die ersten Larvenstadien besser, daher sollte es unmittelbar nach der Blüte eingesetzt 
werden. Sivanto Prime darf nicht mit Dithianonprodukten (Delan Pro, Delan WG, Aktuan Gold), Zorvec 
Zelavin Bria, Zorvec Vinabel sowie Spirox, Spirox D, Luna Max und Prosper gemeinsam ausgebracht 
werden. 

Das Produkt Sivanto Prime (Reg. Nr. 4091) ist selektiv wirksam, nicht bienengefährlich und zeigte in den

Versuchen der LK Steiermark eine sehr gute und nachhaltige Wirksamkeit. 

Bienenschutz: Vor dem Einsatz von Movento muss der Weingarten unbedingt gemulcht werden. 
Außerhalb der Bienenflugzeiten behandeln! 
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